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Wenn der Qter nicht reſtituiert wo zunächſt die Mutter
verpflichtet thren drei Kindern die den anderen gegenüber Ungerechter—
weiſe verkürzt werden den Schaden 3u erſetzen Honis Darapher-
nalibus ſie dergleichen hat oder ſogar 5Onis COommunibus
ſogar auch den Willen oder ohne Vorwiſſen des Mannes

SOte iſt Mitbeſitzerin des Vermögens und wenn der Vater das
Erbe In die Erbberechtigten nicht gerecht vertet muß die Mutter
ſoweit 68 IN ihrer Macht leg ausgleichende Gerechtigkeit üben

Wenn auch die Utter dieſen Kindern nicht 3 ihrem Rechte
verhilft ſind dann die anderen Kinder die mehr als ihren Pflicht
eil erhielten zur Reſtitution verpflichtet? AY Denn 116InO TG
ahlen2 10Cupletari potest Sie aber ſind reicher geworden Aum das
8 den anderen entzogen wurde Die Reſtitutionspflicht obliegt

ihnen gemeinſam Man kann ſie nicht POSSESS0TEeS bonae Hdei
nennen da ihnen Jum mindeſten Zweifel kommen müſſen venn ſie
bedenken daß te vom Vater IDI ſtark bevorzugt wurden Wenn alſo
die drei Geſchwiſter die verkürzt wurden den Pflichtteil von ihnen
fordern dürften e ſich nicht weigern und müßten gemeinſam ſovie
bekommen
Tſetzen daß die benachteiligten Geſchwiſter wenigſtens den Pflichtteil

Petrus olzer
VII Iſt die ägliche Kommunion au bei

zähligen Aßlichen Sünden erlaubt?) Die „Korreſpondenz
des Prieſter⸗Gebetsvereins“ ſchreibt M vie ach ehr intereſ anten
Artikel (V arz 909 49) Dergleichen (obige Frage bejahende
Aeußerungen ſollen bei Erklärung des Dekretes (Sacra Pridentina
irgendwo gefallen ſein Mit éch lehnt der Artikelſchreiber
Behauptung als dem Dekret ſe widerſprechende Uebertreibung
ab IN ennen diesbezüglichen Ausführungen ſcheint uns jedo
trotz Elner Begeiſterung für die tägliche Kommunion Einige Ctwas
3u renge Grundſätze QAus dem Dekret herauszuleſen Wir möchten
nun obige xtrem laxe und falſche Behauptung ebenfalls auf Grund
desſelben römiſchen Dekretes widerlegen ohne jedoch mi dem hoch
würdigen Verfaſſer Artikels zur übertriebenen Folgerung 3U
gelangen: 77  Omi iſt die beſtändige Bekämpfung der läßlichen Sünde
naturnotwendig der vom Dekret geforderten Bedingung zur täglichen
Kommunion enthalten.“

Wer mmier behauptet die tägliche Kommunion ſei den
Gnadenſtan vorausgeſetzt auch bei unzähligen oder bei noch
vielen läßlichen Sünden erlau ſetzt ſich Widerſpruch mit den
drei erſten praktiſchen Punkten des Dekretes vom Dezember 905

Zunächſt mißachtet die IN den zweir erſten Punkten als not
wendige Bedingung hervorgehobene richtige und fromme Abſicht,
die durchaus inkompatibel iſt mit unzähligen oder noch 0 vielen
läßlichen Sünden. Zu dieſſen unzähligen läßlichen Sünden gehören
—10 auch der ewußte und freiwillige Mangel Elner Abſicht
bei der eiligen Kommunion ſowie dte freiwillige fehlerhafte Abſich
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Aus bloßer Gewohnheit, Qus Eitelkeit, Aus menſchlichen Rückſichten
um Tiſche des errn hinzuzutreten. Wer ferner auf die Dauer
ſkrupellos und ohneweiters täglich kommuniziert, auch wenn EL mit
unzähligen läßlichen Sünden Ch9d iſt, mißachtet geradezu eine
der Hauptabſichten bei der täglichen Kommunion, die darin beſteht,
„mittels dieſer göttlichen Medizin ſeine Schwächen und Fehler
3u heilen“.

Auch der dritte praktiſche Punkt des Dekretes verneint durchaus
die anfangs geſtellte rage Hier wird EeS gut ſein, ſich genau AIn
den Text 3u halten, der alſo lautet „Wenn ſchon 5 ſehr gut iſt,
daß die  7 welche häufig und täglich kommunizieren, von läßlichen
Sünden, wenigſtens den gan  0 freiwilligen nd von der An
hänglichkeit an dieſelben frei ſeien, ˙o genügt * nichtsdeſtoweniger,
daß ſie von chweren Sünden frei ſind und den Vorſatz 0  en
Zukunft niemals zu ündigen (suffici nihilominus. Ut Culpis
mortallous vacent. CUIII proposito IN posterum
péecécaturos). ſt dieſer aufrichtige Vorſatz vorhanden, iſt eS nicht
anders möglich, als daß ſich die täglich Kommunizierenden auch

läßlichen Sünden und von der Anhänglichkeit dieſelben all
mähli losmachen.“

Die Konzilskongregation unterſcheidet hier wo drei leider
Auch heute nicht genug auseinandergehaltene Momente Erſtens
obt und empfiehlt ſie überaus Ets1 maxime expédiat) die beſten
und wünſchenswerteſten, aber bloß ratſamen Dispoſitionen, das
Freiſein auch von läßlichen Sünden und von der Anhänglichkeit
INn dieſelben. Schon dadurch allein verurteilt ſie die völlige und
ſkrupelloſe Gleichgültigkeit der täglich kommunizierenden Gläubigen

unzählige oder gegen alle möglichen läßlichen Sünden.
Denken wir uns einen Arzt, der dem Patienten ſagt „Am beſten
und empfehlenswerteſten ſt E dieſe Medizin mN möglichſt nüchternem
Zuſtande 3u nehmen, obwohl dies nicht gerade notwendig iſt 44 Der
Patient handelt ganz gewiß gegen den ausdrücklichen Willen
des Arztes, E deſſen Rat o ehr mißachtet, daß er E
zuerſt möglichſt viel genießt und dann erſt die Medizin nimmt,
ohne ſich irgendwie zu beſtreben, auf die Intentionen des Arztes
einzugehen. So handelt auch offenbar den Willen der Kirche,
Wer zuerſt möglichſt viele oder ſozuſagen unzählige freiwillige läßliche
Sünden begeht nd dann ſkrupellos täglich Tiſche des errn
hinzutritt.

An weiter Stelle etöont die Kirche IR ritten Punkte des
Dekretes wieder die notwendigen und hinreichenden Bedingungen:
„Das Freiſein von odſünden mit Vorſatz niemals In Zukunft

——j ündigen. Einem aufmerkſamen Beobachter könnte eS auffallen,
daß hier die früher eétonte gute Abſicht bloß durch den Vorſatz
nie U ſündigen“ ausgedrückt wird. Auch könnte man fragen,
wohl die Konzilskongregation In demſelben Satze, in welchem ſie die
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beéccata véenialia und die Culpae mortales einander gegenüberſtellt,
den notwendigen Vorſatz bloß durch das Deéccaturos
erklärt, ohne der arhei halber graviter oder mortaliter hinzuzu—
fügen, Die manche Ueberſetzungen ſinngemäß nach dem Sprach—
gebrauch der Moraliſten getan haben. Wir lauben, nicht lrre 65  U
gehen bei folgender Mutmaßung: Durch dieſe Identifizierung des
orſatzes, nie mM Zukunft u ſündigen, mit der 2 Abſicht und
beſonders durch die Auslaſſung des Wörtleins graviter vor PeC-
„AtUur0s8 wollte die Kongregation auch den bloßen Schein vermeiden,
als erlaubte ſte die tägliche Kommunion ſelbſt jenen, die mit dem
Gnadenſtande den Vorſatz verbinden, NUUL die Todſünde V  I meiden,
bn aber ſich Vor keiner läßlichen Sünde 3u hüten oder, bas da  ·
ſelbe bedeutet, ſich Um „Unzählige“ läßliche Sünden nicht 3u kümmern.
Selbſt etztere Mutmaßung nicht richtig wäre, können Uir
ſtrenge nachweiſen, daß die Konzilskongregation mit dem Worte
pecraturos direkt die Todſünde meint, dennoch aber zugleich
dieſen Vorſatz als unverträglich mit der völligen Gleichgültigkeit
gegen „Unzählige“ äßliche Sünden erachtet, geſchweige denn mit
dem poſitiven Vorſatze, ſich unl äßliche Sünden überhaupt nicht gu
kümmern. Im „aufrichtigen“ Vorſatze, nie un Zukunft ſchwer) 3uſündigen, iſt wenigſtens Im allgemeinen der andere Vorſatz N.  —

geſchloſſen, die nächſte Gelegenheit zuu Todſünde 3u meiden und die
notwendigen Ittel die Todſünde 3 gebrauchen. Nun aber
iſt eS enn Axiom der Aszetik und der Erfahrung, daß die völlige
Gleichgültigkeit die freiwilligen läßlichen Sünden alUU
mählich zur Todſünde Uhr der L zunehmenden Willens—
ſchwäche des Menſchen nd der voranſchreitenden Entziehung
der beſonderen Gnaden, Ohne die eine Seele ſich aktiſch nicht
Im Stande der Gnade erhalten wird. Mit dem „Aufrichtigen“
Vorſatze, niemals mn Zukunft ſchwer) zu ſündigen, iſt alſo die
völlige Gleichgültigkeit gegen „Unzählige“ äßliche Sünden durchaus
unvereinbar, ſelbſt abgeſehen davon, daß ein ſolcher Kommunikant
der geforderten richtigen Abſicht entbehren würde.

V  J.  etzt begreifen Wwir auch leichter den uAßſatz Im ritten
praktiſchen Punkte: „&

ſt dieſer aufrichtige Vorſatz vorhanden, ⁰0 iſt
eS nicht anders möglich, als daß ſich die täglich Kommunizierenden
auch von läßlichen Sünden und von der Anhänglichkeit An dieſelben
allmählich losmachen. 1

Hier möchten Wir zunächſt inſpru erheben gegen die Qu
dieſen Worten Folgerung des oben erwähnten Artikels
Nicht „die beſtändige Bekämpfung der läßlichen Sünde iſt natur
notwendig In der Dekrete geforderten Bedingung zur täglichenKommunion enthalten“. Sondern Aus den praktiſchen Punkten des
Dekretes 0g naturnotwendig daß Wwik 3ur Zeit der Kom⸗—
munion mit dem Gnadenzuſtand die gute Abſicht verbinden müſſen,(um andere Abſichten hier nicht zu erörtern) den Vorſatz
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„mittels dieſer göttlichen Medizin unſere Schwächen und Fehler 3u
heilen  40 oder doch wenigſtens die Todſünde zu meiden und konſequent
inſoweit zum mindeſten die läßlichen Sünden bekämpfen, als ſie
Auns nächſte Gelegenheit zur odſünde werden könnten. Fragen Wwir
bloß nach den notwendigen Bedingungen und Folgerungen, o
braucht dieſer Vorſatz nicht beſtändig anzudauern, ſondern S genügt,
daß C zur Zeit der Kommunion entweder aktuell oder virtuell oder
habituell vorhanden ſei es vorausgeſetzt, iſt ES nicht möglich,
daß durch den täglichen Empfang der heiligen Kommunion, das
heißt ſowohl durch die Vermehrung der Gnade Operato
als auch durch die andauernde habituelle Seelenverfaſſung und durch
die täglich erneuerten Vorſätze, ſowie durch die mit dem mpfange
der täglichen Kommunion verbundenen Tugendübungen
opérantis die läßlichen Sünden nicht irgendwie energiſch bekämpft,
allmählich vermindert und mit der Anhänglichkeit an dieſelben immer
mehr Aus der (ele ausgerotte werden, ohne jedoch jemals ganz
und für immer 3u verſchwinden, eS ſei denn, daß die Seele Inter
dem beſtändigen Einfluſſe ganz außerordentlicher Gnaden ſtände
und ÜUberdie noch mn geradezu heldenmütiger Weiſe mit all dieſen
Gnaden mitwirken würde. Würde man die beſtändige Bekämp⸗
ung der läßl  en Sünde als notwendige Bedingung zur täglichen
Kommunion urgieren, ˙ würden ſich Konſequenzen ergeben, die der
hochwürdige erfaſſer jene Artikels bei ſeiner aufrichtigen Be
geiſterung für das Dekret gewiß nicht befürworten würde.

Das wollen wir und freudig zugeben: Je mehr und e
entſchiedener die läßlichen Sünden bekämpft werden, beſſer
ird die (Cele täglichen Empfang der heiligen Kommunion
disponiert, E mehr ru zieht ſie auch Qus derſelben. nd
gar keine Anſtrengungen gegen die freiwilligen läßlichen Sünden
gemacht werden, diesbezüglich völlige Gleichgültigkeit herrſcht
da iſt auf die Dauer der Kommunikant zuerſt jebevoll 3u ermahnen,
anzuleiten und, dieſes ni il iſt ihm dann erklären,
daß nicht mit ruhigem Gewiſſen un dieſer Seelenverfaſſung zur
täglichen Kommunion gehen kann gebricht ihm der not
wendigen Abſicht und der vollſtändige Mangel QAn Fortſchritt
Ird auf die Dauer ein icheres Zeichen der fehlerhaften Abſicht

Uebrigens muß auch hier der milde Ei des Dekretes und
die Hauptabſi des heiligen Vaters, die Empfehlung und ieder
herſtellung der häufigen und täglichen Kommunion, jedem Seelen—
führer vor ügen eben Todſünder, die mit des öfteren
Empfanges der heiligen Sakramente und beſonders der täglichen
Kommunion ich allmählich trotz mancher Rückfälle von ihren
Gewohnheitsſünden efreien, haben gewiß das anfangs erforderte
Maß von gutem illen nd ollen In dieſer chweren Kampf⸗
eriode nicht vorzüglich nach ihrem Verharren m vielen läßlichen
Sünden, ſondern nach ihrem aufrichtigen Kampfe gegen die Tod
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ſünde beurteilt werden. Etwas ähnliches gilt anfangs für jene, die
ſich kurz nach ihrer Bekehrung eine Zeitlang NTur mit großer Müheüber Waſſer halten. Trotz  V vieler läßlichen Sünden machen ſie oftgeradezu heroiſche Anſtrengungen und die Kraft dazu ſchöpfen ſie

Beivorzugsweiſe Aus der häufigen oder täglichen Kommunion.
anderen, Im Guten mehr befeſtigten Seelen man auf die Dauer
die Bekämpfung der läßlichen Sünden rnſter nehmen, falls ſie ſelbſthierin völlige Gleichgültigkeit zeigen würden.

O˙ iſt alſo die Wahrheit in Betreff des notwendigen Kampfes
gegen die läßlichen Sünden bei täglichen Kommunikanten mn der

zwiſchen der rtrem laxen Gleichgültigkeit gegen „unzählige“freiwillige äßliche Sünden Ind zwiſchen dem andern, ehr wünſchens—werten, aber nicht unbedingt geforderten Extrem der beſtändigenBekämpfung aller Fehler
ies iſt auch die von den erſten Chriſten und den heiligenVätern befolgte und ſelbſt ſpäter noch von St Thomas Agq und

dem Tridentinum anerkannte normale Praxis der Kirche, die nachvorübergehender Trübung authentiſch in ihrer urſprünglichen Klarheitwiederhergeſtellt wurde durch PiusSeraievo. J Bock
(Welche Landespatrone ſind die Regularen uIn

Böhmen 3u feiern verpflichtet?) Unſeren Ausführungen ber
da gleiche Thema (oben, Seite 134—136) ſind Uir genötigt einigeErläuterungen beizufügen. Die Pflicht der Mi Ordensleute
alle ſieben patroni aequeprincipales Regni Iu ihre Direktorien auf⸗zunehmen, ſtützten wir, wie bekannt, auf da Decretum generale
IIIL 3863 Da leſen wir „Guod 81 Dlures habeantur IN 10060
Patron! aEequeprincipales. 20 singula COrumdem Estaà, Dae-At0 Celebranda Titu. Ut SUupra Similiter tenentur.“ 8
Geſetz demnach keine andere Bedingung auf als da einfacheFaktum, die Patrone ſeien aequeprincipales.

Es wäre jedo unbillig, wollten wir einer Einwendung das
Ohr verſchließen, die wohl berechtigt iſt Aus partikulären Ent
ſcheidungen ſcheint hervorzugehen, NUL dann ſeien die Regularengehalten die Ortspatrone anzunehmen, dieſelben IN
1010 begangen werden oder einſt wirkliche Feiertage 9eſen ſind S0 wurde die Ritenkongregation die Anfrage gerichtet,ob die Ordensleute von Brüſſel das Feſt der heiligen Gudula, oder
das Feſt Dedicationis Michaelis Archangeli. oder etwa beide
anzunehmen haben: „Quia duo IIi Saneti habentur Ut 2AtTONnI
guas! aEequeprineipales Civitatis Bruxellensis 6 6CClesiae
COllegiatae — Die Antwort aQautete „Regulares ténentur 20
Céelebranda Patronorum EStd. fE Tlat!i 0—
luntur.“ Cen auth T 392  14½ 20 dub III

Eine nicht minder wichtige Entſcheidung des Heiligen Stuhlesenthält das eſkript der Minderen Brüder der apuliſchen Ordens—


